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Universität Heidelberg 

Wahlergebnis  

Nachwahl eines Vertreters der Statusgruppe  

der Hochschullehrer(innen) im Senat (ab 01.10.2020) 
 
 
 
 
Philosophische Fakultät 

Hochschullehrer(innen) 
 

Zahl der Wahlberechtigten:                                                                 57 

Zahl der Wähler(innen):                                                                      44 

Zahl der ungültigen Stimmzettel:                                                          0 

Zahl der gültigen Stimmen:                                                                 44 

Wahlbeteiligung:                                                                          77,2 % 

Zahl der auf den Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis: 
 
Mitglied als Vertreter der Statusgruppe der Hochschullehrer(innen) 

Namen Stimmen 
Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan M. Maul 36 gewählt 

Prof. Dr. Harald Fuess 8 
 
 
Herr Prof. Dr. Stephan Westphalen ist zum 30.09.2020 als Mitglied des Senats zurückgetreten.  
Herr Prof. Dr. Stefan Maul wurde als neues Mitglied ab 01.10.2020 gewählt. 
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Muster-Durchführungsordnung für Zertifikatsprogramme 
in der Wissenschaftlichen Weiterbildung 
an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  
(Durchführungsordnung heiGRADE) 
 
vom 6. Oktober 2020 
 
 
 
Aufgrund des § 31 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz-LHG), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 
13. März 2018 (GBl. vom 29. März 2018, S. 85 ff.), hat der Senat der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg am 12. Mai 2020 die nachstehende Durch-
führungsordnung beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 6. Oktober erteilt. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Diese Muster-Durchführungsverordnung gilt, soweit für das Zertifikatsangebot 
keine weiteren Regelungen getroffen werden. 
 
 
  



792 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 17 / 2020 
28.10.2020 

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen zur Teilnahme an Angeboten sind im Bereich  

„Basic Studies”: 

– Nachweis einer Hochschulzugangsberechtigung 

– spezielle Teilnahmevoraussetzungen, die für die jeweilige heiGRADE-
Weiterbildung definiert sind 

 
 
(2) Voraussetzungen zur Teilnahme an Angeboten sind im Bereich  

„Advanced Studies”: 

– Nachweis eines einschlägigen Hochschulstudiums oder Nachweis von 
Qualifikationen entsprechend Stufe 6 des Deutschen Qualifikationsrah-
mens. Einzelheiten hierzu werden vom Zertifikatsträger geregelt. 

– spezielle Teilnahmevoraussetzungen, die für die jeweilige heiGRADE-
Weiterbildung definiert sind. 

 
 
 
§ 3 Bewerbung 
 
(1) Die Bewerbung erfolgt schriftlich bei der durchführenden Einrichtung inner-
halb der in den einzelnen Weiterbildungsangeboten festgelegten Frist. 
 
 
(2) Dem Bewerbungsantrag sind sämtliche geforderten Nachweise beizufügen. 
Im Einzelfall kann verlangt werden, dass Nachweise in amtlich beglaubigten  
Kopien beizubringen sind.  
 
 
(3) Eine Bewerbung gilt bei Annahme als verbindliche Anmeldung zur  
jeweiligen heiGRADE-Weiterbildung zu den geltenden Teilnahmebedingungen. 
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§ 4 Annahme 
 
(1) Eine Annahme zur jeweiligen heiGRADE-Weiterbildung erfolgt, wenn die 
Bewerbung form- und fristgerecht eingegangen ist und die Bewerberin/der Be-
werber die Teilnahmevoraussetzungen für das jeweilige Zertifikatsangebot erfüllt.  
 
 
(2) Übersteigt die Zahl der eingegangenen Bewerbungen die Anzahl der ver-
fügbaren Plätze der heiGRADE-Weiterbildung, so richtet sich die Platzvergabe 
nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbungen. Im Rahmen einer heiGRA-
DE-Weiterbildung können abweichende Regelungen getroffen werden, falls die 
Zusammensetzung der Teilnehmenden wesentlich ist für die erfolgreiche Durch-
führung des Programms. 
 
 
(3) Bewerberinnen/Bewerber, die angenommen werden, erhalten einen An-
nahmebescheid bzw. –bestätigung sowie einen Gebührenbescheid bzw. eine 
Rechnung. 
 
 
(4) Abgelehnte Bewerberinnen/Bewerber können die Kommission heiGRADE 
zu einer Klärung anrufen. 
 
 
(5) In Zweifelsfällen entscheiden die Zertifikatsverantwortlichen. 
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(6) In begründeten Fällen kann mit Zustimmung der Kommission die Annahme 
rückgängig gemacht werden. Die Annahme kann vor allem rückgängig gemacht 
werden, wenn: 

– der Prüfungsanspruch verloren wurde, 

– bei Täuschungen und Ordnungsverstößen, 

– bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstößen gegen die allgemein 
anerkannten Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, 

– wenn die festgelegten Gebühren nicht fristgerecht bezahlt wurden und 
eine Mahnung erfolglos war, 

– falls durch fortgesetztes Verhalten der Weiterbildungserfolg von anderen 
Teilnehmenden wesentlich beeinträchtigt wird. 

 
 
 
§ 5 Mindestteilnehmer/innenzahl 
 
(1) Die Mindestteilnehmer/innenzahl wird von der Hochschule so festgelegt, 
dass die jeweilige heiGRADE-Weiterbildung mindestens kostendeckend angebo-
ten werden kann. Wird die erforderliche Mindestteilnehmer/innenzahl nicht er-
reicht, findet die heiGRADE Weiterbildung nicht statt. Die Hochschule benachrich-
tigt die bereits angenommenen Teilnehmenden in diesem Falle unverzüglich. Ei-
ne bereits ausgesprochene Annahme gilt als nicht erteilt.  
 
 
(2) Findet die heiGRADE-Weiterbildung wegen Nichterreichens der Mindest-
teilnehmer/innenzahl nicht statt, erstattet die Hochschule bereits gezahlte Teil-
nahmegebühren und -entgelte. 
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§ 6 Gebühren/Teilnahmeentgelte 
 
(1) Für die Teilnahme an heiGRADE-Weiterbildungen werden Gebühren bzw. 
Teilnahmeentgelte erhoben.  
 
 
(2) Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühren bzw. des Entgelts entsteht mit 
der Annahme der Bewerbung. Die Zahlung ist zum jeweils festgesetzten Termin 
zu entrichten. Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf ein von der Universität 
Heidelberg bestimmtes Konto auf Kosten und Verantwortung des/der Einzahlen-
den. Die Nichtteilnahme an Veranstaltungen oder an Teilen von Veranstaltungen 
berechtigt nicht zur Neuberechnung oder Rückforderung der Gebühr bzw. des 
Teilnahmeentgelts. Mit der Gebühr bzw. dem Entgelt sind die in der Ankündigung 
bezeichneten Leistungen abgegolten. 

 
 

(3) Ein Rücktritt der/des Teilnehmenden ist nur innerhalb der in der Ordnung 
des jeweiligen Weiterbildungsangebots genannten Frist möglich. Der Rücktritt ist 
dem Zertifikatsträger in schriftlicher Form mitzuteilen. Maßgeblich für die Einhal-
tung der Frist ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Zertifikatsträger. Wird 
der Rücktritt nach Überschreiten der genannten Frist erklärt, so wird eine Kosten-
pauschale erhoben, die durch die jeweilige Ordnung des Weiterbildungsangebots 
geregelt ist. Im begründeten Einzelfall kann auf die Erhebung der Kostenpau-
schale ganz oder teilweise verzichtet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
durch die Rücktretende/den Rücktretenden eine Ersatzteilnehmerin/ein Ersatz-
teilnehmer benannt wird, die/der die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen der 
Weiterbildungsmaßnahme erfüllt. 

 
 

(4) Ausgewiesene Weiterbildungsangebote können Ratenzahlung vorsehen. 
Die jeweilige Rate ist dann zu den jeweils durch den Bescheid festgesetzten 
Terminen zu zahlen. 
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§ 7 Umfang und Art der Abschlussprüfung 
 
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den Weiterbildungsmodulen und Lehr-
veranstaltungen 

und 

2. einer optionalen Zertifikatsprüfung über alle gesammelten Kompetenzen 
der Weiterbildung. 

 
 

(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden im Rahmen der jeweiligen Lehrver-
anstaltung abgelegt und erfolgen schriftlich oder mündlich oder gegebenenfalls in 
elektronischer Form. Die Art und Dauer der Prüfungsleistung wird vom Leiter bzw. 
von der Leiterin der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekanntgegeben.  
 
 
(3) Die Abschlussprüfung muss in der Reihenfolge 

1. weiterbildungsbegleitende Prüfungsleistungen (Abs. 1 Nr. 1),  

2. Zertifikatsprüfung (Abs. 1 Nr. 2) 

abgelegt werden. 
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§ 8 Zertifikatsprüfung, Prüferinnen und Prüfer 
 
(1) Wird in einer heiGRADE-Weiterbildung eine Zertifikatsprüfung durchgeführt, 
so wird sie vor den Zertifikatsverantwortlichen und einer weiteren Prüferin/einem 
weiteren Prüfer abgelegt, die/der von der/dem Zertifikatsverantwortlichen be-
stimmt wird.  
 
 
(2) Prüferin/Prüfer kann nur sein, wer selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt.  
 
 
(3) Die/der Zertifikatsverantwortliche und die weitere Prüferin/der weitere Prüfer 
entscheiden über alle prüfungsrelevanten Fragestellungen in dem jeweiligen Kon-
taktstudienangebot.  
 
 
(4) Die Zertifikatsverantwortlichen geben spätestens zu Beginn der heiGRADE-
Weiterbildung die Form der Prüfungsleistung und in der Regel den Zeitpunkt be-
kannt.  
 
 
(5)  Mit der Teilnahme an der jeweiligen heiGRADE-Weiterbildung sind die Teil-

nehmenden automatisch für die Zertifikatsprüfung angemeldet. 
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§ 9 Prüfungsbewertung und Notenbildung 
 
(1) Auf die Bildung von differenzierten Noten kann verzichtet werden. Prüfun-
gen gelten dann nur als „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Näheres regelt das 
jeweilige Modulhandbuch. Werden differenzierte Noten gebildet, gilt: 
 
 
(2) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfern bzw. Prüferinnen festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind fol-
gende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;  

2 = gut   = eine Leistung, die erheblich über 
     den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 
   Anforderungen entspricht; 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
   den Anforderungen genügt;  

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
   den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischen-
werte durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet 
werden; die Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modulendnote entspre-
chend der Anzahl der Leistungspunkte ermittelt. 

 
 

(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Abschlussprüfung lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 gut  
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 befriedigend  
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 ausreichend  
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(4) Bei der Bildung der Modulendnoten, der Zertifikatsprüfung und der Gesamt-
note der Abschlussprüfung wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berück-
sichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Gewichtung 
der Einzelnoten wird im Modulhandbuch des jeweiligen Weiterbildungsangebots 
festgelegt.  
 
 
(5) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß 
§ 6 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichendˮ (4,0) oder als „bestandenˮ be-
wertet worden sind.  
 
 
 
§ 10 Wiederholung der Prüfungsleistungen, Fristen 
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in Aus-
nahmefällen und nur bei höchstens zwei weiterbildungsbegleitenden Prüfungs-
leistungen zulässig. Die Entscheidung hierüber trifft der/die Zertifikatsverantwort-
liche. Eine zweite Wiederholung der Zertifikatsprüfung ist ausgeschlossen. 

 
 

(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 

(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen zum nächst möglichen Zeit-
punkt, spätestens während der nächsten Durchführung des Weiterbildungsange-
bots wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungsan-
spruch, es sei denn, der/die Teilnehmende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 
 
 

  



800 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 17 / 2020 
28.10.2020 

§ 11  Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung, Täuschung 
 
(1) Eine Prüfung wird mit „nicht ausreichendˮ (5,0) oder „nicht bestandenˮ be-
wertet, wenn der/die Teilnehmende einem Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
fernbleibt oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorge-
gebenen Zeit erbracht wird, es sei denn, der/die Teilnehmende hat die Fristüber-
schreitung nicht zu vertreten. 

 
 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß § 11 Abs.1 geltend ge-
machten Gründe müssen dem/der Zertifikatsverantwortlichen unverzüglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Teilnehmenden 
oder eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes ist ein ärztliches 
Attest vorzulegen; in Zweifelsfällen kann das Attest eines von der Universität be-
nannten Arztes verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neu-
er Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in die-
sem Fall anzurechnen. 
 
 
(3) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die Anmel-
dung oder Ablegung von Prüfungen vom Teilnehmenden zu vertreten ist, hat 
der/die Zertifikatsverantwortliche die Schutzbestimmungen entsprechend dem 
Mutterschutzgesetz und den gesetzlichen Bestimmungen über die Elternzeit zu 
beachten und deren Inanspruchnahme zu ermöglichen. 
 
 
(4) Versucht der/die Teilnehmende, das Ergebnis der Prüfung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die 
betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In besonders schwe-
ren Fällen kann vom Zertifikatsverantwortlichen der endgültige Ausschluss von 
der Prüfung ohne Wiederholungsmöglichkeit ausgesprochen werden. Ein/e Teil-
nehmende/r, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann vom Prü-
fungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfung aus-
geschlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Zertifi-
katsverantwortliche den/die Teilnehmenden von der Erbringung weiterer Prü-
fungsleistungen ausschließen. 
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§ 12 Konfliktfälle 
 
Kommt es zwischen einem Teilnehmenden und dem jeweiligen Zertifikatsverant-
wortlichen in Fällen der §§ 9 – 11 zu Konflikten, kann von beiden Seiten die 
heiGRADE-Kommission binnen vier Wochen angerufen werden.  
 
 
 
§ 13 Zertifikat 
 
(1) Nach erfolgreicher Ablegung der Abschlussprüfung erhalten die Teilneh-
menden der heiGRADE-Weiterbildung ein Zertifikat der Universität Heidelberg. 
Die Zertifikate enthalten folgende Angaben: 

– Name, Vorname  

– Geburtsdatum  

– Geburtsort 

– spezifische Zertifikatsbezeichnung (z.B. Certificate of Advanced Studies)  

– Titel der Weiterbildung  

– Anzahl der vergebenen CP  

– Übersicht der erworbenen Kompetenzen 

– Optional differenzierte Noten und Endnote 
 
 

(2) Das Zertifikat wird von der/dem jeweiligen Zertifikatsverantwortlichen und 
einem Mitglied der Kommission heiGRADE unterschrieben.  

 
 

(3) Alle Teilnehmenden erhalten eine Bestätigung über die Teilnahme am je-
weiligen Zertifikatsangebot, wenn sie mindestens bei 80 % der vorgesehenen 
Präsenzzeiten anwesend waren. Die Teilnahmebestätigung wird vom Zertifikats-
verantwortlichen unterschrieben. 
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§ 14 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Universität Heidelberg in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 6. Oktober 2020 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Rahmenordnung für Zertifikatsprogramme 
in der Wissenschaftlichen Weiterbildung 
an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
(Rahmenordnung heiGRADE) 
 
vom 6. Oktober 2020 
 
 
 
Aufgrund des § 31 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz-LHG), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 
2018 (GBl. vom 29. März 2018, S. 85 ff.), hat der Senat der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg am 12. Mai 2020 die nachstehende Rahmenordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 6. Oktober 2020 erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Die nachfolgende Satzung folgt den Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom 
Januar 2019 zu hochschulischer Weiterbildung als Teil des lebenslangen Ler-
nens. 
Die Universität Heidelberg folgt in ihrem Leitbild Lehre dem Ansatz des lebens-
langen Lernens. Nachfolgend werden die Anforderungen an die wissenschaftliche 
Weiterbildung an der Universität Heidelberg im Rahmen der zertifizierten Kon-
taktstudienprogramme geregelt. Diese Angebote werden unter der Dachmarke 
heiGRADE zusammengefasst. 
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§ 1 Geltungsbereich  
 
(1) Die Rahmenordnung heiGRADE regelt die Vergabe von Zertifikaten für 
Kontaktstudien, die mit einer Prüfung abschließen und mindestens 10 Leistungs-
punkte (LP) umfassen. 
 
 
(2) Die Rahmenordnung gilt sowohl für neu einzurichtende Angebote, als auch 
bereits bestehende. 
 
 
(3) Die Regelungen in dieser Satzung betreffen insbesondere den öffentlich-
rechtlichen Zugang und das Verfahren zu den Kontaktstudienangeboten der Uni-
versität Heidelberg. Für Kontaktstudienangebote, die privatrechtlich ausgestaltet 
sind oder im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen durchgeführt werden, gilt 
diese Satzung entsprechend. 
 
 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen und Grundsätze 
 
(1) heiGRADE-Weiterbildungen sind Pakete von einem oder mehreren Weiter-
bildungsmodul(en), die jeweils mit eigenen Kompetenzbeschreibungen ausge-
stattet sind, mit einer eigenen Abschlussprüfung beendet werden und mindestens 
2 LP umfassen. 
 
 
(2) heiGRADE-Weiterbildungen sind an einer Einrichtung der Universität oder 
über einen Kooperationsvertrag an der Universität Heidelberg verankert und kön-
nen Module aus bestehenden Studiengängen enthalten oder als eigenständige 
Programme eingerichtet werden. 
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(3) heiGRADE-Weiterbildungen werden entsprechend ihres Umfanges unter-
schieden und wie folgt benannt: 
 

1. „Certificate“: Umfang mindestens 10 LP 
 

2. „Diploma“: Umfang mindestens 30 LP 
 
 
(4) heiGRADE-Weiterbildungen werden analog zur gestuften Studienstruktur 
nach ihrem Niveau unterschieden in: 

1. „Basic Studiesˮ: Bachelor-Niveau 

2. „Advanced Studiesˮ: Master-Niveau 
 

 
(5) Zertifikatsverantwortlichen obliegen insbesondere die inhaltliche und didak-
tische Ausgestaltung des Kontaktstudienangebots sowie die Organisation der 
Weiterbildung und des Prüfungswesens. Sie sind Mitglieder oder Alumni der Uni-
versität. Zertifikatsverantwortliche werden von der Fakultät oder der jeweiligen 
Leitung der außerfakultären betroffenen Einrichtung bestellt. 
 
 
(6) Teilnehmende an heiGRADE-Weiterbildungen gelten als Angehörige der 
Universität und sind berechtigt, im erforderlichen Umfang die Hochschuleinrich-
tungen zu Studienzwecken zu nutzen. 
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§ 3 Kommission HeiGRADE 
 
(1) Der Kommission gehören folgende Mitglieder an: 

a. Prorektor/in Studium und Lehre (Vorsitz), 

b. Dezernent/in Studium und Lehre (stellv. Vorsitz), 

c. Leiter/in der Abteilung Wissenschaftliche Weiterbildung, 

d. Vertreter/in heiQUALITY, 

e. drei bis fünf Hochschullehrer/innen als Promotoren für die Wissenschaft-
liche Weiterbildung, vorzugsweise aus Einrichtungen, in der heiGRADE-
Weiterbildungen angeboten werden. 

 
 
(2) Die Mitglieder der Kommission werden für zwei Jahre auf Vorschlag des 
vorsitzenden Mitgliedes durch das Rektorat bestellt. 

 
 

(3) Die Kommission tagt regelmäßig einmal jährlich und bei Bedarf. 
 
 
(4) Die Kommission berät und beschließt in nicht-öffentlicher Sitzung. Die 
Kommission ist beschlussfähig, wenn jeweils ein vorsitzendes Mitglied und drei 
stimmberechtigte weitere Mitglieder anwesend sind. Entscheidungen werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefällt; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag. 
 
 
(5) Die Kommission kann laufende Aufgaben an die Abteilung Wissenschaftli-
che Weiterbildung delegieren. 
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(6) Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

 Förderung der Wissenschaftlichen Weiterbildung innerhalb der Universi-
tät. 

 Entscheidung über die Einrichtung neuer heiGRADE-Weiterbildungen 
aufgrund der von den Träger/innen bzw. Zertifikatsverantwortlichen ein-
gereichten Entwürfe nach Vorprüfung durch die Abteilung Wissenschaft-
liche Weiterbildung. 

 Begleitung der Qualitätssicherungsmaßnahmen für die heiGRADE-
Weiterbildung. 

 Klärung von Konfliktfällen. 

 Festlegung der Kostensätze im Rahmen der Internen Leistungsverrech-
nung, mit denen der Aufwand der Abteilung Wissenschaftliche Weiterbil-
dung bei der Einrichtung einer heiGRADE-Weiterbildung erstattet wird. 

 Festlegung von Overhead-Sätzen für die Leistungen der zentralen Ein-
richtungen und der Abteilung Wissenschaftliche Weiterbildung für 
heiGRADE-Weiterbildungen. § 11 LGebG gilt entsprechend. 

 Überprüfung der Kosten und Overheadsätze im Zweijahresturnus. 

 Bericht an das Rektorat und den Senatsausschuss für Lehre einmal pro 
Jahr über Neueinrichtungen heiGRADE-Weiterbildungen und wichtige 
Entwicklungen. 
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§ 4 Wissenschaftliche Weiterbildung  
 
Die Abteilung Wissenschaftliche Weiterbildung der Universitätsverwaltung Hei-
delberg hat in Bezug auf heiGRADE-Weiterbildungen folgende Aufgaben: 

 Beratung der Zertifikatsverantwortlichen bei der Konzeption der 
heiGRADE-Weiterbildung. 

 Begutachtung der Konzepte für die heiGRADE-Weiterbildung. 

 Prüfung und Freigabe der Kostenkalkulation des Zertifikatsträgers, ggf. 
nach Abstimmung mit der Abteilung Haushalt und Beschaffung. 

 Ausstellen der Abschluss-Zertifikate für die heiGRADE-Weiterbildungen. 

 Prüfung der Durchführungsberichte der Zertifikatsverantwortlichen. 
 
 
 
§ 5 Zertifikatsverantwortliche 
 
Zertifikatsverantwortliche haben folgende Aufgaben: 

 Erstellen sämtlicher Unterlagen bei der Einrichtung neuer Kontaktstudi-
enangeboten (vgl. Anlage 3 Kriterien heiGRADE). 

 Regelung der Modalitäten für Weiterbildungsmodule, insbesondere im 
Hinblick auf Prüfungen und Durchführung. 

 Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen und die Annahme von Bewer-
ber/innen. 

 Weiterentwicklung des Angebots. 

 Bericht an die Kommission nach jedem Durchlauf einer heiGRADE-
Weiterbildung, insbesondere unter Berücksichtigung der Finanzen und 
der Evaluationsergebnisse. 
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§ 6 Durchführungsverordnung heiGRADE 
 
Die Durchführung der Zertifikatsprogramme in der Wissenschaftlichen Weiterbil-
dung an der Universität Heidelberg ist in der Muster-Durchführungsordnung 
heiGRADE geregelt.  
Der Fakultätsrat oder die Leitung der betroffenen Zentralen Einrichtung können 
Abweichungen von der Muster-Durchführungsverordnung beschließen. Die Ände-
rung bedarf der Zustimmung der Kommission. 
 
 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Universität Heidelberg in Kraft.  
 
 
 
 
Heidelberg, den 6. Oktober 2020 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
 
 
Anlage 1: Muster für die Beschreibung einer heiGRADE-Weiterbildung 
Anlage 2: Prozessbeteiligte und -schritte  
Anlage 3: Bestandteile des erweiterten Konzepts 
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Anlage 1 
 
Muster für die Beschreibung einer heiGRADE-Weiterbildung 
 
FAKULTÄT / ZENTRALE EINRICHTUNG | STUDIENORGANISATORISCHE 
EINHEIT 

TITEL DES ANGEBOTS 

UNTERTITEL 
ART DES ANGEBOTS 
UND LEISTUNGSPUNKTE 

CERTIFICATE/DIPLOMA OF BASIC/ADVANCED STUDIES 
MIT XX LP 

KURZBESCHREIBUNG STUDIEN-
FORM 

DAUER 
VOLL-/TEILZEIT,  
PRÄSENZ/ONLINE, BLOCKKURS À TAGEN ETC. 

UNTERRICHTSSPRACHE  

ZERTIFIKATSVERANT-
WORTLICHE*R 

NAME, FUNKTION IN EINHEIT 

KOOPERATIONS-PARTNER*INNEN NAME, FUNKTION IN EINHEIT 
ORGANISATION 

MODULE MODUL 1, UMFANG 
MODUL 2, UMFANG 
[…] 

QUALIFIKATIONSZIELE KURZE LISTE DER ZU ERWERBENDEN QUALIFIKATIONEN. 
MÖGLICHST UNTER ZUHILFENAHME DER TERMINOLOGIE 
FÜR DIE BESCHREIBUNG VON MODUL-
QUALIFIKATIONSZIELEN: 

 KENNEN 
 VERSTEHEN 
 UMSETZEN KÖNNEN 

ÜBERFACHLICHE QUALIFIKATIONSZIELE 

BERUFLICHE RELEVANZ HINWEISE AUF DIE BERUFLICH RELEVANTEN  
PERSPEKTIVEN, DIE SICH MIT DER TEILNAHME ERGEBEN

ZIELGRUPPE  

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
ZAHL DER WEITER-
BILDUNGSPLÄTZE 
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Anlage 2 
 
Prozessbeteiligte und -schritte 
 
 Am Prozess beteiligte 
 Zertifikatsverantwortliche 
 Leitung Fakultät bzw. zentrale Einrichtung 
 Dezernat 2 / Abteilung 2.5 Wissenschaftliche Weiterbildung 
 Dezernat 2 / Abteilung 2.4 Hochschuldidaktik 
 Kommission heiGRADE  
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Prozessphasen Dauer Prozessschritte Prozessbeteiligte 

 In 
Monaten 
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I Vorarbeiten 2-4 
 Skizze der Weiterbildung V I (B) (B)  

 Bestellung Zertifikatsverantwortlichen  V    

II Beratungsphase 1-3 
 Konzept der Weiterbildung mit Finanzplan V I 

B 
S 

B  

 Peer-Beratung heiGRADE V I V  
B 
S 

III Konkretisierung 2-4 
 Ausarbeitung Modulhandbuch 
 Festlegung verbindlicher Finanzplan 

V S 
I 

(B) 
  

IV Beschlussfassung  1  Einrichtung heiGRADE-Weiterbildung  V I V  S 

V: ist verantwortlich I: wird informiert B: berät, (B): kann beraten, falls gewünscht S: stimmt zu 
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Anlage 3 
 
Notwendige Unterlagen zur Einrichtung einer heiGRADE-Weiterbildung 
 

Die Zertifikatsverantwortlichen stellen die folgenden Unterlagen zusammen: 

 Ausführliche Darstellung des geplanten Angebots in Form eines 
Modulhandbuchs 

 Verbindliche Kostenkalkulation unter Berücksichtigung von Overhead-
Kosten 

 Bei der Einrichtung von neuen Angeboten sind die 
Entwicklungskosten zu berücksichtigen; Entwicklungskosten können 
auf maximal fünf Durchführungen der Weiterbildung umgelegt werden. 

 Übersicht über das geplante Lehrpersonal mit einem Kurzprofil der 
einzelnen Lehr-Personen. 

 Mit der Fakultät / zentralen Einrichtung abgestimmte Erklärung über 
die Deckung eventuell entstehender Defizite. 
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Universitätsverwaltung 
Gremien und Wahlen 
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Tel. +49 6221 54-12120 
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